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STOPP DEN 
BÜROKRATIE-
IRRSINN!

Das österreichische Gewerbe 
und Handwerk fordert einen 
BÜROKRATIESTOPP für 
österreichische und europäische 
Rechtsvorschriften!

STOPP: 
BÜROKRATIEFLUT GEFÄHRDET 
HANDWERK

Wir als österreichische Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe beweisen gerade in Krisenzeiten, 
wie stabil, resilient und zukunftsorientiert unsere 
Unternehmen aufgestellt sind. 

Wir als österreichische Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe sind die gestaltende Kraft 
in der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft mit 
unserem fachlichen Wissen und Können, unserem 
Unternehmergeist und unserem Engagement. 

Wir als österreichische Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe sichern nachhaltig Arbeits- und 
Ausbildungsplätze und damit den Wohlstand in den 
Regionen – jetzt und auch in Zukunft!

FÜR EIN STARKES HANDWERK? 
JETZT HANDELN!
Unterstützen Sie unsere Forderungen und helfen Sie, das 
Handwerk und Gewerbe in Österreich zu stärken!

Wirtschaftskammer Österreich 
Bundessparte Gewerbe und Handwerk
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Österreich
+43 5 90 900 3288 · bsg@wko.at · 



DIE FORDERUNGEN 
DER INNUNG DER GÄRTNER 
UND FLORISTEN
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Die Innung der Gärtner und Floristen vertritt die Interessen der 6.511 Unternehmen im 
Bereich der Gartengestaltung, der Friedhofspflege und der Floristik. 

Ihr wirtschaftlicher Erfolg darf nicht durch überbordende Bürokratie behindert werden!

DAHER FORDERN WIR KONKRET FÜR UNSEREN BERUFSSTAND:

• Beseitigung der Ungleichbehandlung von Gewerbe und Landwirtschaft
Gartengestaltungsbetriebe und Floristen stehen zum Teil im Wettbewerb mit land-
wirtschaftlichen Betrieben. Ungleiche Förderbedingungen in der Landwirtschaft füh-
ren zu deutlichen Vorteilen der Landwirtschaft gegenüber dem Gewerbe. 

• Vereinheitlichung des Steuersatzes für Pflanzen
Für alle Pflanzen, für die mehrere Verwendungsmöglichkeiten – wie beispielsweise 
als Lebensmittel - bestehen, wird unabhängig von der tatsächlichen weiteren Ver-
wendung der reduzierte Steuersatz von 10% gefordert.

• Reduktion von Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten
Die Unternehmer sehen sich einer Vielzahl von unterschiedlichen Dokumentations-
vorschriften gegenüber. Diese beanspruchen einen hohen zeitlichen Aufwand, sodass 
für die handwerkliche Berufsausübung wenig Zeit bleibt. Unterweisungen bei Beginn 
des Arbeitsverhältnisses und alle drei Jahre muss ausreichen.

Innung der Gärtner und Floristen 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Österreich
+43 590 900 3192  •  lebensmittel.natur@wko.at 


